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Was raubt ihnen den Schlaf?
gina Döbeli (77),
Pensionärin
aus uznach:
«Mir raubt gar
nichts den Schlaf,
ich schlafe göttlich.
Ich gehe meist um
22 Uhr ins Bett und

stehe um 7 Uhr auf. Diese Stunden
Schlaf geniesse ich richtig. Hinzu
kommt der Spaziergang mit dem
Hund – das ist mein Fit-Programm.»

silvia rucca (57),
Telefonistin
aus kaltbrunn: 
«Mir raubt nichts
den Schlaf, obschon
ich auch mal Stress
habe. Aber den kann
ich aushalten. Ich

gehe beizeiten ins Bett und stehe mor-
gens um 6.30 Uhr ausgeruht auf. An
einem Schlafmanko leide ich sicher
nicht.»

angelo radamonti
(54), sc-Playing
aus freienbach:
«Ab 20 Uhr, das ist
die Zeit, die allein
mir gehört. Da wid-
me ich mich der
Familie, meinen

Hobbys oder erledige noch Pflichten.
Da wird es schnell 24 Uhr. Aber mir
reichen sechs Stunden Schlaf, ich 
verspüre kein Manko.»

hayati san (38),
konstrukteur
aus uznach: 
«Leute, die Schlaf-
manko haben, sind
selber schuld.
Obschon, Stress
und Hektik können

einem schon mal den Schlaf rauben.
Wichtig ist, dass man richtig Ferien
macht, sich ausruht, Kräfte sammelt
und wieder neu startet.»

margrit kreis (64),
Pensionärin
aus eschenbach:
«Ja, ich habe ein
Schlafmanko, mir
rauben meine Kat-
zen den Schlaf.
Zwei-, dreimal in

der Nacht kommen sie und schubsen
mich, bis ich sie umsorge. Die schla-
fen eben am Tag und ich dafür zu 
wenig in der Nacht.»

nataliia hutter
(26), studentin
aus rufi:
«Ein Baby und dazu
das Studium können
einem schon den
Schlaf rauben. Auch
wenn es spät wird,

muss ich morgens trotzdem früh raus.
Ich kompensiere das mit guter Ernäh-
rung und frischer Luft. Vor allem
versuche ich, gesund zu leben.»

Schlaf ist gesamtgesell-
schaftlich ein Dauer-

thema. Jeder zweite 
Erwachsene und immer

mehr Jugendliche schla-
fen zu wenig. Bis spät 

arbeiten oder fernsehen,
durch die Discos ziehen

oder im Internet surfen –
da kommt schlafen oft zu

kurz. Dennoch müssen die
meisten früh aus den 

Federn. Die ON fragten
Leute im Linth-Park in

Uznach, was sie vom
Schlafen abhält.  

Verena Schoder
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Pfäffikon

Beatrice Egli für
Award nominiert
Beatrice Eglis Album «Pure Lebens-
freude» ist für die Swiss Music
Awards, in der Kategorie Bestes Album
nominiert. Der Event steigt Ende Feb-
ruar im Zürcher Hallenstadion. Egli
selbst ist derzeit auf Tournee, Ende
 Januar gibt sie noch fünf Konzerte in
der Schweiz. Im Gegensatz zum Vor-
jahr wird heuer die Schlagerszene bei
der Veranstaltung entsprechend be-
rücksichtigt. (on)

obersee

Relaunch der 
«Südostschweiz»

Seit dem
20. Januar
erscheint
die Zeitung
«Südost-
schweiz»
mit neuem
Konzept

und Layout. Künftig steht der Name für
die vier Kanäle Zeitung, Radio, Fern-
sehen und Online. Mit der Neugestal-
tung möchte man eine zukunftsfähige
Antwort auf die sich ändernden Markt-
bedingungen finden. Die Berichterstat-
tung aus der Region steht weiterhin im
Fokus. Die Einführung einer multi -
medialen App ist für Ende März
 geplant. Die Navigation durch die
 Zeitung soll durch ein neuartiges
 Kachelprinzip erleichtert werden. (on)

Beatrice Egli hat allen Grund zum
Strahlen: Für sie läufts einfach rund.

Ohne seine 30 Nuoler Mandan-
ten zu informieren, hat 2008 
Anwalt Linus Bruhin deren Ein-
sprache zum Kiesabbau zurück-
gezogen. Sein Honorar liess er
sich von der Gegenpartei be-
zahlen. Bei der Aufarbeitung
des Falls macht der Staats -
anwalt eine schlechte Figur. 

Das Timing der Staatsanwaltschaft
 Höfe Einsiedeln zu einer Anzeige ge-
gen Anwalt Egon Bruhin war, je nach
Sichtweise, perfekt oder perfid. 

Doch zuerst ein Blick zurück: Am
15. September 2008 verkündeten die
Gemeinden Wangen, Tuggen und die
Kibag, die provisorische Abbaubewil-
ligung für die Kibag-Gruben sei defini-
tiv geregelt worden. Der neue Abbau-
vertrag sei unterschrieben.

Das überraschte 30 Nuoler Bürger
total. Denn sie hatten sich seit Jahren
mit einer Sammeleinsprache gegen
 eine Verlängerung der Bewilligung bis
2020 gewehrt. Sie forderten zuerst
Massnahmen gegen Staub, Lärm und
Verkehr. Dazu liessen sie sich vom
Nuoler Anwalt Linus Bruhin vertreten. 

Nach der Nachricht zum Kiesver-
trag fragten sich die 30 Nuoler, wie der
neue Vertrag zustande kommen konn-
te; ihre Einsprache war ja noch hängig.
Schnell wurde klar: Ihr Anwalt hatte
diese ohne Rücksprache mit ihnen zu-
rückgezogen. Seinen enttäuschten
Klienten teilte der Anwalt dann mit, im
neuen Vertrag seien ihre «hauptsäch -
lichen Anliegen» berücksichtigt wor-
den. Deshalb habe er «nach Rückspra-
che mit dem Gemeinderat Wangen»
die Einsprache zurückgezogen, womit
belegt war: Der Anwalt hatte seinen
Rückzug mit der Gemeinde, nicht aber
mit seinen Mandanten besprochen.

Kibag zahlte den Gegenanwalt
Doch nicht nur das brüskierte die Nuo-
ler Bürgergruppe. Ihr Anwalt liess sich

zudem von der Gegenpartei sein Hono-
rar in Höhe von 12 000 Franken bezah-
len. Seinen Mandanten schrieb er dazu,
er habe das Honorar von einem «anony-
men Spender» erhalten. Wie nachher
herauskam, war der «geheime» Deal so

mit der Kibag ver-
einbart worden.
Erst unter dem
Recherche-Druck
der ON wurde
 bekannt, dass der
«anonyme Spen-
der» die Kibag
war. 

Für Daniel und
Ursula Rothlin als
vom Kiesbetrieb

Betroffene stellte der Rückzug eine Ka-
tastrophe dar. Dazu sagt Ursula Roth-
lin: «Im neuen Abbauvertrag wurden
wesentliche Bürger-Forderungen nicht

berücksichtigt», und vor allem hätten
sie damit in dieser Sache ihre künftige
Einsprachemöglichkeit verloren.

Doch darauf wollte die von den
Rothlins angerufene Schwyzer An-
walts-Kommission nicht eingehen. Sie
kam zum Schluss, dass von Anwalt
Bruhin «keine Sorgfaltspflichtverlet-
zung, Berufspflichtverletzung oder
 Interessenkollision vorgelegen habe».

Staatsanwalt schindet Zeit
So reichten die Rothlins am 20. Januar
2010 bei der Staatsanwaltschaft Höfe
Einsiedeln Strafanzeige gegen Bruhin
ein. Danach dauerte es fast drei Jahre,
bis Staatsanwalt Oliver Ackermann zu
einem Entscheid kam und die Anzeige
mit einer Nichtanhandnahmeverfü-
gung abwies. 

Auf Befehl des Kantonsgerichts
musste er «aus formellen Gründen»

dann aber doch noch in die Hosen und
auf die Anzeige eintreten. 

Darauf folgte eine erneute, fast
zweijährige Pause, bis er am 17. De-
zember 2014 den Fall mit einer «Ein-
stellungsverfügung» abhaken wollte.
Und das mit einer fast identischen Be-
gründung wie zwei Jahre zuvor – und
satte fünf Jahre nach der Anzeige.

Just am 20. Dezember, also am
Weihnachts-Samstag, erreichte die
Rothlins dann die eingeschriebene Ver-
fügung. Die Einsprachefrist dagegen
betrug nur 10 Tage – und das über die
Festtage. 

Dazu sagt Ursula Rothlin: «Nach-
dem der Fall geschlagene 59 Monate
beim Staatsanwalt lag, schafft ein solch
unfaires Vorgehen wenig Vertrauen in
die Justiz.» Trotz der Finte sei es aber
gelungen, bis am 30. Dezember beim
Kantonsgericht Einsprache gegen die
Einstellungsverfügung zu erheben.

Schwyzer Filz
Damit geht der Streit um den Be-
schwerderückzug des Anwalts in die
nächste Runde – und könnte dereinst
vor Bundesgericht landen. Und tat-
sächlich könnte ein unabhängiges Ge-
richt vonnöten sein. Denn bis jetzt wa-
ren die Rothlins nicht nur mit der fall-
strickartigen Einsprachefrist und mit
jahrelangen Wartezeiten konfrontiert,
sondern auch mit weiteren Erschwer-
nissen. So war der Büropartner ihres
Anwalts Präsident des Schwyzeri-
schen Anwaltsverbandes, als es darum
ging, gegen seinen Kollegen Bruhin
 allenfalls ein Verfahren zu eröffnen.
Ausserdem war derselbe bis Mitte
2014 Bezirksammann der Höfe und
 damit für die Wahl der Staatsanwälte
zuständig. Also für jene, die nun Roth-
lins Anzeige abgelehnt haben. 

Somit werden in diesem brisanten
Fall wohl erst die nächsten Instanzen
Klarheit bringen. Für alle Seiten. 

Bruno Hug

Trickreiches Vorgehen Von höfner sTaaTsanwalT  

Nuoler Justizfall zum
Kiesabbau geht weiter

Ursula Rothlin

Mit diesem Papier stellte Anwalt Bruhin sein Honorar bei der Kibag in
Rechnung. Das Kiesunternehmen war die Gegenpartei seiner Mandanten.  


